
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2016

Niederschrift

über die 10. Sitzung des Stadtrates

vom 28. September 2016

öl 2. Beratunasaeaenstand: Ersatzneubau Thierschbrücke
a) Kreuzungsvereinbarung
b) Baubeschluss

AZ: 61/633

Berichterstatter: Kai Kattau

Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau
Norbert Luft, SSF ingenieure AG

Der Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau K a 11 a u berichtet über folgenden

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.04.2016 einstimmig die Vorentwurfsplanung der
Thierschbrücke beschlossen und die GTL beauftragt, auf dieser Basis die weiteren Pla
nungsschritte durchzuführen.
Die Projektgruppe hat zwischenzeitlich den vorliegenden Bauentwurf erarbeitet. Der vorlie
gende Entwurf ist auch Grundlage für die notwendige Kreuzungsvereinbarung über die
Durchführung und Kostentragung der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme mit der DB.

a) Kreuzungsvereinbarung

Der Brückenneubau und die notwendigen Arbeiten im Brückenumfeld sind eine Maßnahme
im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG). Die Kreuzungsbeteiligten sind sich ei
nig, dass es sich hierbei um die Änderung einer Kreuzung im Sinne der §§ 3 und 12.2 EKrG
handelt.

Hinsichtlich der Kostentragung der Gesamtmaßnahme ist im EKrG folgendes geregelt:
„Wird an einem Bahnübergang eine Maßnahme nach den §§ 3 und 12.2 EKrG durchgeführt,
so fallen die dadurch entstehenden Kosten beiden zur Last, wenn beide die Änderung ver
langen oder sie im Fall einer Anordnung hätten verlangen müssen und zwar in dem Verhält
nis in dem die Kosten bei getrennter Durchführung der Änderung zueinander stehen wür
den."



Zur Festlegung der Kostenmasse wurde für beide Vertragspartner ein Fiktiventwurf erstellt.
Der Fiktiventwurf ist eine Planung der gesamten Kreuzungsmaßnahme, welche nur die wirt
schaftlichen und technisch notwendigen Maßnahmenbestandteile des jeweiligen Vertrags
partners enthält.
Der Differenzbetrag zwischen Fiktiventwurf und Realentwurf (Bauentwurf) muss vom Jeweili
gen Verursacher getragen werden.
Aufgrund des Verhältnisses von den Fiktiventwürfen zum Realentwurf wird ein Kostentei
lungsschlüssel der gemeinsamen Maßnahme vereinbart.

Über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie über die Verteilung der Kosten
sollen die Beteiligten eine Vereinbarung treffen.
Die Kreuzungsvereinbarung (KrV) zur Erneuerung der Thierschbrücke wurde auf Basis einer
Mustervereinbarung erstellt.

Eckpunkte der Vereinbarung:

(1) Vereinbarung zwischen der DB Netz AG als Baulastträger des Schienenweges und der
Stadt Lindau als Straßenbaulastträger

(2) Ersatz der Thierschbrücke nach dem Verlangen der Stadt (Breiter als der Bestand) und
der Bahn (Höher als der Bestand)

(3) Nach Art. 36 BayStrWG ist kein Planfeststellungsverfahren für eine städtische Straße
durchzuführen und nach Art. 37 BayStrWG ist auch keine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen.

(4) Die eisenbahntechnischen Maßnahmen werden von der DB Netz AG durchgeführt. Die
Straßen- und brückenbautechnischen Maßnahmen werden von der Stadt Lindau durch
geführt.

(5) Voraussichtlichen Kosten der Maßnahme incl. Verwaltungskosten

Kosten:

Bauwerkskosten kreuzungsbedingt 5.259.950 €

Kosten DB Begleitmaßnahmen 799.150 €

Nebenkosten 10% 605.910 €

Gesamtkosten kreuzungsbedingt 6.665.010 €

Anteil DB Netz 52,59 % 3.505.130 €

Anteil Stadt Lindau 47,41 % 3.159.880 €

Nicht kreuzungsbedlngte Kosten 254.290 €

Baukosten Stadt Lindau 3.414.760 €

Förderfähige Kosten (GvFG-Förderung) 3.128.240 €

Erwartete Förderung 70 % 2.189.768 €

Ablösebeitrag Vorteilsausgleich 1.341.570 €

Gesamtkosten Stadt Lindau 2.566.562 €

Die Kreuzungsvereinbarung wurde für die Stadt durch einen Fachanwalt geprüft und für kor
rekt und ausgewogen befunden.



b) Baubeschluss

Geplante Maßnahmen:

•  Bestandsorientierter Ausbau des Straßenbereichs westlich des Bahnhofs ca. 80 m süd

lich der Einfahrt zum Seeparkplatz mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m
•  Bestandsorientierter Ausbau des Straßenbereichs östlich der neuen Thierschbrücke bis

zum Knotenpunkt Thierschstraße/ Zwanziger Straße/ Zeppeiinstraße
•  Herstellung Gehweg auf der Westseite mit einer Breite von 3,50 m sowie barrierefreier

Ausbau der Fuß- und Radwegbeziehungen
•  Herstellung des Kreisverkehrs am Knotenpunkt Thierschstraße/ Zwanziger Straße/ Zep

pelinstraße
•  Ausbau der Freianlagen im Bereich der West- und Ostseite, insbesondere unter Berück

sichtigung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben für die Lindenschanze und die Stern
schanze

•  Bau und Rückbau der Behelfsbrücke

•  Umbau Oberleitung
•  Anpassung Kettenwerksabsenkung, Anpassung der Fahrdrahtneigung und Regulierung

der Querfelder

•  Schaffung Spartenfreiheit
•  Anpassung diverser Kabeltrassen, diverse Signalarbeiten, Beleuchtungsarbeiten

Förderung:

Unabhängig von der Kreuzungsvereinbarung und der Aufteilung der Maßnahmenkosten auf
die beiden Beteiligten, können von der Stadt Fördermittel beantragt werden. Von Seiten der
Regierung von Schwaben wurden für die Maßnahme 70 % Förderung auf die förderfähigen
Kosten in Aussicht gestellt. Damit die Fördermittel fließen können, müssen sowohl die unter
schriebene Kreuzungsvereinbarung als auch der Baubeschluss baldmöglichst bei der Regie
rung nachgereicht werden. Die Genehmigungsunterlagen wurden am 01.08.2016 beim
Staatlichen Bauamt eingereicht.

./. Der Berichterstatter Luft geht zudem mittels der beiliegenden Präsentation auf den
Sachverhalt ein.



Der Stadtrat fasst e i n s t i m m i q folgende

Beschlüsse:

1. Der Stadtrat stimmt der Kreuzungsvereinbarung über Art, Umfang und Durchfüh
rung der Maßnahmen sowie über die vereinbarte Verteüung der Kosten zu und
ermächtigt den Oberbürgermeister, die Kreuzungsvereinbarung zu unterzeichnen.

2. Der Stadtrat beschüeßt, den Bau der Thierschbrücke entsprechend der vorliegen
den Entwurfsplanung.

II. An die Fraktionen

III. An das Amt 62 z. K. u. w. V.

IV. Zum Akt

Lindau, 29. September 2016

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister

beglaubigt

lirgit Russ
FJrotokollführerin
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SSF Ingenieure

Kreuzungsvereinbarung

o Erstellung eines Fiktiventwurfs für beide Vertragspartner

> Festlegung der Kostenmasse

o Fiktiventwurf ist Planung der gesamten Kreuzungsmaßnahme

wirtschaftlichen und technisch notwendigen Maßnahmenbestandteile des
jeweiligen Vertragspartners

o Tragung des Differenzbetrags zwischen Fiktiventwurf und Realentwurf
(Bauentwurf) vom jeweiligen Verursacher

o Vereinbarung eines Kostenteilungsschlüssel

> Verhältnisses Fiktiventwürfe/ Realentwurf

o Vereinbarung zwischen Beteiligten über Art, Umfang und Durchführung der
Maßnahme sowie über die Verteilung der Kosten

o Erstellung auf Basis einer Mustervereinbarung

o Prüfung der Kreuzungsvereinbarung durch einen Fachanwalt

-> korrekt und ausgewogen

1»

Stadtrat, 28.09.2016 Hr. Luft, SSF Ingenieure AG

|68SSBIS$6M



Stadtrat. 28.09.2016

SSF Ingoniüiire

Kreuzungsvereinbarung

Eckpunkte der Vereinbarung:

Vereinbarung zwischen DB Netz AG (Baulastträger des Schienenweges) und
Stadt Lindau (Straßenbaulastträger)

Ersatz der Thierschbrücke nach dem Verlangen der Stadt (Breiter als der
Bestand) und der Bahn (Höher als der Bestand)
Art. 36 BayStrWG: kein Planfeststellungsverfahren für eine städtische Straße
notwendig

Art. 37 BayStrWG; keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig
Durchführung der eisenbahntechnischen Maßnahmen durch DB Netz AG

Durchführung der Straßen- und brückenbautechnischen Maßnahmen durch
Stadt Lindau

vsl. Kosten der Maßnahme incl. Verwaltungskosten

Hr. Luft, SSF Ingenieure AG

M
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tegjs

Kreuzungsvereinbarung

Kosten

ÜÄBauwerkskosten kreuzungsbedingt

Kosten DB Begleitmaßnahmen

Nebenkosten 10%

Gesamtkosten kreuzungsbedingt

Anteil DB Netz 52,59 %

Anteil Stadt Lindau 47,41 %

Nicht kreuzungsbedingte Kosten

5.259.950 €

799.150 €

605.910€

6.665.010 €

3.505.130 €

3.159.880 €

254.290 €

Itlllii!

iisiit
Baukosten Stadt Lindau 3.414.760 €

Förderfähige Kosten (GvFG-Förderung)

Erwartete Förderung 70 %

Ablösebeitrag Vorteilsausgleich

3.128.240 €

2.189.768 €

1.341.570 €

Gesamtkosten Stadt Lindau 2.566.562 €

Stadtrat, 28.09.2016 Hr. Luft, SSF Ingenieure AG
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Stadtrat. 28.09.2016

SSF Intjonieuro
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